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Das Wesentliche in Kürze

Die Finanzdelegation der eidg. Räte hat die Eidgenössische Finanzkontrolle 
(EFK) mit einer Beurteilung der Risiken im Zusammenhang mit Bürgschaften 
und Garantien beauftragt. Per 1. Januar 2017 betragen die erfassten Eventual-
verbindlichkeiten und Rückstellungen aus Bürgschaften und Garantien 
insgesamt 20,1 Milliarden Franken. Die Prüfung zeigt, dass bei Bürgschaften 
und Garantien in der Höhe von rund 1,1 Milliarden Franken (5 Prozent) im 
heutigen Umfeld eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Bund 
Zahlungen wird leisten müssen. Insbesondere sind weiterhin die Bundesbürg-
schaften im Zusammenhang mit der Hochseeschifffahrt von Ausfällen 
bedroht. Per 31. Dezember 2017 werden dafür voraussichtlich weitere Rück-
stellungen gebildet. Deren Höhe kann momentan noch nicht verlässlich abge-
schätzt werden. 

Bei Sachverhalten in Höhe von 4 Milliarden Franken (20 Prozent) wird die 
Eintretenswahrscheinlichkeit der Risiken mit «mittel» eingestuft. Bei der 
Mehrzahl der Sachverhalte (15 Milliarden Franken oder 75 Prozent) wird die 
Eintretenswahrscheinlichkeit mit «tief» beurteilt. 

Diese Einschätzung ist eine Momentaufnahme und kann sich verändern. Sie 
hängt massgeblich von der globalen wie von der lokalen Entwicklung der 
Wirtschaft und der Finanzmärkte ab. Bürgschaften und Garantien in der Höhe 
von rund 17,5 Milliarden Franken sind dabei im Fokus. Sollte sich die Finanz- 
und Wirtschaftslage weltweit oder lokal deutlich negativ entwickeln, können 
für den Bund Ausfallrisiken mit einem sehr hohen Schadensausmass resul-
tieren. Einen negativen Einfluss können auch politische Entscheide bewirken. 

Bürgschaften und Garantien beinhalten generell ein inhärentes Ausfallrisiko. 
Bei hohen inhärenten Risiken sollten diese beiden Instrumente grundsätzlich 
zurückhaltend eingesetzt werden. Zudem sollte bei der Vergabe von Bürg-
schaften auf eine Risikodiversifikation geachtet werden. Dadurch kann die 
Schadensexposition präventiv gemindert werden.
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Auftrag und Vorgehen

Ausgangslage 

Die EFK hat im Auftrag der Finanzdelegation bezüglich der Risiken aus Even-
tualverbindlichkeiten, insbesondere im Zusammenhang mit Bürgschaften und 
Garantien, eine Prüfung durchgeführt. Sie hat vom 13. November 2017 bis am 
8. Dezember 2017 stattgefunden. 

Die Prüfung basiert auf den geprüften Zahlen von Ende 2016. Verlässliche 
Zahlen für 2017 lagen im Zeitpunkt der Prüfung nicht vor. 

Zum gleichen Themenkreis – mit anderem Fokus – hatte die EFK bereits 2004 
eine Prüfung durchgeführt. Die damals abgegebenen fachlichen Empfehlun-
gen wurden umgesetzt und sind heute Bestandteil der Richtlinien und 
Weisungen der Eidgenössischen Finanzverwaltung zur Haushalt- und Rech-
nungsführung Bund. 
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Prüfungsziel und -fragen 

Ziel der Prüfung war es, die Risiken der bestehenden Eventualverbindlichkei-
ten zu beurteilen. Es sollte aufgezeigt werden, ob die inhärenten Risiken von 
den zuständigen Verwaltungseinheiten überwacht werden. Zudem galt es, all-
fällige Risiken zu identifizieren, die zu Ausfällen mit einem hohen Schadens-
ausmass führen können. 

Prüfungsumfang und -grundsätze 

Die Prüfung wurde von Carole Balli (Revisionsleitung) sowie von Jean-
Philippe Ammann, Virginie Bugnon, Andreas Gertsch, Christine Neuhaus und 
André Vuilleumier durchgeführt. Die EFK dankt allen kontaktieren Personen 
für die gewährte wertvolle Unterstützung. 

Unterlagen und Auskunftserteilung 

Die EFK hat die erforderlichen Auskünfte umgehend erhalten. Die betrof-
fenen Verwaltungseinheiten haben der EFK die gewünschten Unterlagen 
uneingeschränkt zur Verfügung gestellt. 

Schlussbesprechung 

Die hier thematisierten Sachverhalte liegen in der Zuständigkeit von mehreren 
Verwaltungseinheiten. Die EFK hat in diesem Bericht keine Empfehlungen 
abgegeben. Deshalb hat sie auch auf die Durchführung einer Schlussbespre-
chung verzichtet. Aufgrund der Verantwortung für die Bundesrechnung ergibt 
sich eine Konzentration verschiedener Fragestellungen bei der EFV. Folglich 
wurde die EFV auf dem Korrespondenzweg um eine generelle Stellungnahme 
gebeten. EFK-Bericht Nr. Registriernummer einzugeben 

Die EFK dankt den Beteiligten für die gewährte Unterstützung während der 
Prüfungsarbeiten. 

EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE
1. Februar 2018
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Risikobeurteilung Bürgschaften – 
9 Milliarden Franken 

Hinweis: Per 1. Januar 2017 wurden die Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätze des Bundes in ausgewählten Bereichen überarbeitet. Davon be-
troffen ist auch die Bewertung von Bürgschaften und Garantien. Nachfolgend 
werden die Werte per 31. Dezember 2016 angegeben, die sich aus der Anwen-
dung der neuen Bewertungsgrundsätze ergeben.

EUROFIMA
(2,8 Milliarden Franken)
Sachverhalt 

Die Bürgschaft basiert auf dem Abkommen über die Gründung der EURO-
FIMA, der Europäischen Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahn-
material (SR 0.742.105). Die EUROFIMA ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz 
in Basel. Sie unterstützt ihre Aktionäre bei der Finanzierung von Roll-
materialbeschaffungen. Aktionäre sind europäische Staatsbahnen. Auch die 
SBB ist Aktionärin der EUROFIMA. Sie verfügt bei der EUROFIMA über 
eine Kreditlimite zum Bezug von Darlehen in der Höhe von insgesamt 5,4 
Milliarden US Dollar. Der Bund bürgt zugunsten der SBB im Rahmen der 
bestehenden Kreditlimite. Per 31. Dezember 2016 hat die SBB Darlehen in der 
Höhe von 2'834 Millionen Franken bezogen. Sofern die SBB ihren Zahlungs-
verpflichtungen im Zusammenhang mit diesen Darlehen nicht nachkommt, 
muss der Bund diese Verpflichtung übernehmen. 

Weiter besitzt die SBB einen Aktienanteil von fünf Prozent an der EURO-
FIMA. Davon sind 20 Prozent liberiert. Die restlichen 104 Millionen Franken 
(Bestandteil der 2 834 Millionen Franken) wären zusätzlich aufzubringen, 
wenn die EUROFIMA selber in finanzielle Schwierigkeiten geraten würde. 
Auch hier wird die Bundesbürgschaft erst gezogen, wenn die SBB ihrer 
Verpflichtung nicht selber nachkommen kann. 
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Risiko 

Der Bund muss die Bürgschaften leisten, wenn die SBB ihren Zahlungsver-
pflichtungen gegenüber der EUROFIMA nicht nachkommt. Das Ausfallrisiko 
dieser Bürgschaft ist tief. Der Bund als Eigentümer der SBB ist aktuell über die 
finanzielle Situation der SBB informiert. 

Probleme könnten sich vorab durch veränderte Rahmenbedingungen oder 
politische Entscheide ergeben. Es besteht hier kein Verpflichtungskredit. Die 
Bürgschaft wurde eingegangen, bevor dieses Instrument geschaffen wurde. 
Im Risikomanagement des Bundes wird dieses Risiko nicht geführt. Das Scha-
densausmass bei Zahlungsschwierigkeit der SBB wäre sehr hoch. 

Beurteilung 

Das Ausfallrisiko aus diesen Bürgschaften ist tief. Der Bund ist Eigentü-
mer der SBB und aktuell über die finanzielle Situation der SBB informiert. 
Allfällige finanzielle Probleme könnten frühzeitig erkannt werden. Das 
mögliche Schadensausmass ist mit nahezu 3 Milliarden Franken sehr 
hoch. 

Hauptrisiko 

Veränderte Rahmenbedingungen im Öffentlichen Verkehr, veranlasst bei-
spielsweise durch politische Entscheidungen. 

Sozialer Wohnungsbau
(3,3 Milliarden Franken)
Sachverhalt 

Der grösste Teil der Bürgschaften des BWO basiert auf dem Bundesgesetz 
über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum (Wohnraumförderungs-
gesetz, WFG, SR 842). Er beläuft sich auf rund 3,1 Milliarden Franken oder 
mehr als 95 Prozent des Gesamtbestandes. Der Rahmenkredit erlaubt für 2015 
bis 2021 weitere Verpflichtungen von rund 1,4 Milliarden Franken. In diesem 
Zeitraum sollen aber auch Rückgaben im Umfang von einer Milliarde Franken 
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erfolgen. Die restlichen Bürgschaften sind unter dem alten Wohnbau- und 
Eigentumsförderungsgesetz (WEG, SR 843) vergeben worden. Sie betragen 
aktuell deutlich weniger als 0,2 Milliarden Franken oder 5 Prozent des Ge-
samtbestandes. Ihr Bestand nimmt laufend ab. Nachfolgend werden haupt-
sächlich die Risiken der Bürgschaften nach WFG thematisiert. 

Die Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger (EGW) hat ihren 
Sitz in Olten. Sie hat zum Ziel, Gelder für die zinsgünstige Finanzierung von 
Liegenschaften gemeinnütziger Wohnbauträger zu beschaffen. Dazu gibt sie 
Anleihen auf dem Kapitalmarkt aus. Diese sind vollumfänglich vom Bund 
verbürgt. Daraus resultiert für die EGW ein Zinsvorteil. Die von der EGW so 
beschafften Gelder werden im gleichen Umfang zur Finanzierung von preis-
günstigem Wohnraum ausgeliehen. Der Zinsvorteil wird dabei grundsätzlich 
weitergegeben. Die EGW bilanziert aus dieser Geschäftstätigkeit Anleihen 
und Forderungen in der Höhe von jeweils 3,1 Milliarden Franken (Stand 31. 
Dezember 2016). Mit den Ausleihungen sind nach Angaben der EGW 877 
Überbauungen in der Schweiz finanziert (Stand Ende 2016 / durchschnittlich 
3,5 Millionen Franken pro Überbauung). Es besteht also eine Risikover-
teilung auf hunderte von Objekten aber keine Risikodiversifikation. 

Wohnbauträger, die ihre Liegenschaft über eine Anleihensquote finanzieren 
wollen, müssen die Bewilligungskriterien der EGW erfüllen. Diese legen im 
Wesentlichen die Anforderungen hinsichtlich der Kreditfähigkeit und Kredit-
würdigkeit fest. Beispielsweise ist vorgegeben, dass Ausleihungen durch 
Grundpfandtitel auf der zu finanzierenden Liegenschaft sicherzustellen sind. 
Weiter dürfen die Objekte bis maximal 80 Prozent des Ertragswertes belastet 
werden. Die Anleihensquote eines Wohnbauträgers darf zudem 10 Prozent des 
Gesamtbestandes aller ausstehenden Anleihen nicht überschreiten. Wer eine 
Ausleihung erhalten hat, muss der EGW jährlich verschiedene Unterlagen 
einreichen. Diese Unterlagen (inkl. Jahresrechnung) sind vorgängig von einer 
unabhängigen Revisionsgesellschaft zu prüfen. Die Überwachung und die 
Prüfung der Werthaltigkeit der ausgegebenen Gelder geschieht durch die 
EGW. 

Risiko 

Die EGW hat Anleihen in der Höhe von 3,1 Milliarden Franken ausstehend. 
Diese sind mit Bundesbürgschaften gesichert. Wenn die EGW ihre daraus 
resultierenden Verpflichtungen (Zinszahlungen und Rückzahlung bei 
Fälligkeit) nicht erfüllen kann, muss der Bund diese übernehmen. For-
derungsausfälle, die im Rahmen eines normalen Geschäftsverlaufes bei der 
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EGW eintreten, führen nicht direkt zu Ziehungen von Bundesbürgschaften. 
Insbesondere deshalb nicht, weil die Ausleihungen durch ein Grundpfand 
gesichert sind und die Belehnung maximal 80 Prozent des Ertragswertes 
beträgt. Eine Liegenschaft könnte noch veräussert und dadurch zur Deckung 
der Forderungen beigezogen werden. Auch die Risikoverteilung über 877 
Überbauungen mindert das Risiko von Bürgschaftsziehungen. 

Die EGW wird ihre Verpflichtungen dann nicht mehr erfüllen können und 
Bürgschaften in Anspruch nehmen, wenn ihre eigenen Forderungen im 
grossen Ausmass nicht mehr erfüllt werden. Die Frage stellt sich also nach 
Entwicklungen auf dem schweizerischen Immobilienmarkt, die zu einem 
gleichzeitigen Ausfall zahlreicher Forderungen der EGW führen könnten. Das 
BWO wird gemäss eigenen Angaben eine Risikoanalyse des WFG Portfolios 
durchführen lassen. Daraus soll hervorgehen, welche Auswirkungen bei 
drastischen Veränderungen auf dem Immobilienmarkt beim BWO zu erwarten 
wären. Die EFK regt an, in der Analyse auch nach Risikoindikatoren zu 
fragen, die solche rigorosen Veränderungen anzeigen könnten. Diese könnten 
dann im Risikomanagement des BWO enthalten sein und überwacht werden. 
Dadurch können Probleme allenfalls frühzeitig erkannt und Massnahmen 
zeitgerecht ergriffen werden können. 

Beurteilung 

Das Ausfallrisiko aus diesen Bürgschaften wird im heutigen Marktumfeld 
als mittel beurteilt. Umfangreiche Verwerfungen auf dem Immobilien-
markt (z.B. erhebliche Zinserhöhungen, Platzen einer Immobilienblase) 
könnten diese Beurteilung ändern. Ein hohes Schadensausmass wäre in 
diesem Fall möglich. Das BWO veranlasst eine Risikoanalyse im Zusam-
menhang mit dem WFG Portfolio. Das BWO könnte Risikoindikatoren, 
die auf grosse Veränderungen auf dem Immobilienmarkt hinweisen 
könnten, im Risikomanagement führen und überwachen. Auch die Sensi-
tivität, die mit der geographischen Verteilung der Objekte verbunden ist, 
könnte betrachtet werden. 

Hauptrisiko 

Umfangreiche Verwerfungen auf dem Immobilienmarkt aufgrund verän-
derter Marktbedingungen. 
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Konzessionierte Transportunter-
nehmen (2 Milliarden Franken)

Sachverhalt 

Es besteht ein Bürgschaftsrahmenkredit in der Höhe von 11 Milliarden 
Franken über zehn Jahre. Er läuft Ende 2020 aus. Die gesetzliche Grundlage 
dazu findet sich im Bundesgesetz über die Personenbeförderung (SR 745.1). 
Das BAV überwacht die Bürgschaften. Es ermittelt dazu im Rahmen der 
jährlichen subventionsrechtlichen Prüfung verschiedene Werte der jeweiligen 
konzessionierten Transportunternehmen (KTU). Dazu gehören nebst anderen 
auch Daten zur Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals. 
Damit kann die Bonität überwacht werden. Ergeben sich negative 
Feststellungen, wird die Situation mit den betroffenen KTU besprochen. Eine 
Ziehung dieser Bürgschaften ist aus Sicht BAV eher unwahrscheinlich. 

Die KTU sind während der Konzessionsdauer vor Mitbewerbern geschützt. 
Ihre Ertragslage ist relativ stabil. Zudem erhalten sie eine Abgeltung zur 
Deckung ihrer ungedeckten Kosten. Es ist möglich, dass nach Ablauf einer 
Konzession gewisse Leistungen an einen Dritten übertragen werden. Bei-
spielsweise, wenn der bisherige Leistungserbringer die Ausschreibung ver-
liert. In diesem Fall hat die bisherige KTU aber das Recht, die für die 
Erbringung der Leistung benötigten Betriebsmittel und deren Finanzierung 
auf das neue Unternehmen zu übertragen. Der Schuldnerwechsel ist in den 
Darlehensverträgen explizit vorgesehen. Damit wird das Ausfallrisiko gemin-
dert. 
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Risiko 

Mit einem umfassenden Ausfall von Bürgschaften wäre zu rechnen, wenn die 
gesetzlichen Grundlagen und somit die Rahmenbedingungen geändert 
würden. Insbesondere, wenn die KTU keine Abgeltung mehr zur Deckung 
ihrer ungedeckten Kosten erhalten würden. Sollte das Parlament entscheiden, 
den bestehenden Bürgschaftsrahmenkredit nicht über 2020 hinaus zu 
verlängern, stellt sich zudem das Problem der Anschlussfinanzierung. Das 
BAV prüft mögliche Lösungsansätze. Im Risikomanagement des BAV ist 
dieses Thema nicht beinhaltet. 

Beurteilung 

Das Ausfallrisiko aus diesen Bürgschaften wird aufgrund der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen als tief eingeschätzt. Ausfälle mit hohem Schadens-
ausmass wären möglich, wenn beispielsweise massgebende Gesetzes-
änderungen oder eine Marktliberalisierung stattfinden würden. Der 
aktuelle Rahmenkredit läuft Ende 2020 aus. Sollte dieser nicht verlängert 
werden, dürften sich für verschiedene KTU Probleme bezüglich einer An-
schlussfinanzierungen ergeben. Das BAV prüft hierzu mögliche Lösungs-
ansätze. 

Hauptrisiko 

Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und/oder eine grund-
legende Änderung im Markt. 

Hochseeschiffe
(317 Millionen Franken)

Sachverhalt 

Der Bund vergibt auf Basis des Bundesgesetzes über die wirtschaftliche 
Landesversorgung (SR 531) Bürgschaften an Banken, die den Erwerb von 
Schweizer Hochseeschiffen finanzieren. Per Ende 2016 mussten 215 
Millionen Franken an Rückstellungen verbucht werden. Der Bund musste 
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2017 im Rahmen dieser Bürgschaften Zahlungen an die Banken leisten. Es 
bestehen weitere Bürgschaften in der Höhe von 579 Millionen Franken. 

Risiko 

Die Marktsituation für Schweizer Hochseeschiffe ist weiterhin sehr an-
gespannt. Die Situation im Zusammenhang mit diesen Bürgschaften wird lau-
fend überwacht. Voraussichtlich werden per Ende 2017 weitere Rückstellun-
gen gebildet. Der Rückstellungsbetrag ist momentan noch nicht zuverlässig 
geschätzt worden. Das Ausfallrisiko und das mögliche Schadensausmass sind 
hoch. 

Beurteilung 

Das Ausfallrisiko aus diesen Bürgschaften sowie das Schadensausmass 
sind hoch. Die Situation wird von den zuständigen Parteien im Bund 
laufend verfolgt. Per Ende 2017 werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 
weitere Rückstellungen gebildet. Momentan ist noch keine definitive 
Aussage zur Höhe der notwendigen Rückstellung möglich. 

Hauptrisiko 

Weiter anhaltende schlechte Marktsituation. 
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Pflichtlagerhaltung
(317 Millionen Franken)

Sachverhalt 

Die Vergabe von Bürgschaften basiert auf dem Bundesgesetz über die 
wirtschaftliche Landesversorgung (SR 531). Es besteht kein Rahmenkredit. 
Das System basiert auf der Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft: 
Über die Zusammensetzung und den Umfang von Pflichtlagern entscheidet 
der Bund. Die Lagerbestände werden von privaten Unternehmen gehalten und 
sind in deren Eigentum. 

Gemäss Auskunft vom BWL existieren zur Zeit etwas mehr als 300 Verträge 
zur Pflichtlagerhaltung. Zur erleichterten Finanzierung der Pflichtlager hat 
der Bund an etwa 25 Finanzinstitute Garantien in der Höhe von insgesamt rund 
300 Millionen Franken abgegeben. Die Überwachung dieser Garantien erfolgt 
in erster Linie durch die Banken. Sie haben die Kredite vergeben. Das BWL 
erwartet von ihnen eine geschäftsübliche Kreditkontrolle. Im Falle von Ver-
schlechterungen der Bonität hat die Bank das BWL zu informieren. Dieses 
Vorgehen ist in den Verträgen vereinbart. 

Risiko 

Garantierte Pflichtlagerdarlehen werden grundsätzlich bis zu 90 Prozent des 
massgebenden Warenwertes gewährt. Der Bund hat ein Aussonderungsrecht 
und ein Pfandrecht. Er hat für seine gesicherten Forderungen die Stellung 
eines nicht betreibenden Pfandgläubigers im ersten Rang. Nach Aussage des 
BWL stehen den rund 300 Millionen Franken an Eventualverbindlichkeiten 
auf Basis des für die Bürgschaft massgebenden Warenwertes effektive 
Warenwerte in der Höhe von ungefähr 3 Milliarden Franken gegenüber. Die 
Pflichtlager werden vom BWL inspiziert. Ausfälle von einzelnen Bürg-
schaften sind möglich. Es ist aber grundsätzlich davon auszugehen, dass durch 
eine Pfandverwertung die Ansprüche des Bundes vollumfänglich gedeckt 
werden können. Somit ist das Schadenausmass tief. 

Beurteilung 

Das Ausfallrisiko aus diesen Garantien ist mittel. Aufgrund des Pfand-
rechts und des Aussonderungsrechtes geht im Falle eines Konkurses das 
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Eigentum der Waren auf den Bund über. Durch die Verwertung des Pfan-
des sollte er den finanziellen Schaden ausgleichen können. Das Schadens-
ausmass ist folglich tief. 

Hauptrisiko 

Ausfall der Bürgschaftsnehmer aufgrund ihrer eigenen wirtschaftlichen 
Situation. 
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Risikobeurteilung Garantieverpflich-
tungen – 9,3 Milliarden Franken 

Garantiekapitalien Entwicklungs-
banken (8297 Millionen Franken)

Sachverhalt 

Die Rechtsgrundlage für diese Garantien findet sich im Bundesgesetz über die 
internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (SR 
974.0). Der Bund beteiligt sich im Rahmen der multilateralen Entwicklungs-
hilfe der Schweiz an Entwicklungsbanken. Die Anschaffungskosten dieser 
Beteiligungen betragen rund 694 Millionen Franken. Die wertberichti-
gungsfreie Bilanzierung dieser Beteiligungen in der Bundesrechnung erfolgt 
seit dem 1. Januar 2017. In Verbindung mit diesen Beteiligungen werden auch 
Garantiekapitalien gezeichnet. Diese Garantiekapitalien sind insbesondere 
zur Deckung von Verlusten der Banken abrufbar. Sie dienen aber auch zur 
Verbesserung der Ratings dieser Banken auf dem Finanzmarkt. Die 
Beteiligungen werden im EDA resp. im SECO überwacht. Dabei werden die 
Jahresrechnungen der Entwicklungsbanken ausgewertet. 

Sinkende Kapitaldecken der Banken könnten frühzeitig erkannt werden. In 
solchen Situationen würden aber zuerst ordentliche Kapitalerhöhungen 
veranlasst. Erst wenn dies misslingt, würden Garantiekapitalien abgerufen. 
Alle Garantiegeber haben grundsätzlich ein grosses Interesse daran, keine 
Garantien leisten zu müssen. Deshalb wird auch bei den Investitionen risiko-
bewusst vorgegangen.
 
Risiko 

Die Ratings der Banken sind meist sehr gut. Dies aber nicht zuletzt auch auf-
grund der gezeichneten Garantiekapitalien. Das Risiko eines Abrufes wird als 
gering beurteilt. Die Banken sind gut finanziert. Ausfälle werden vorab bei 
einer regionalen oder globalen Wirtschafts- und Finanzkrise möglich. 
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Beurteilung 

Das Risiko, dass Garantiekapitalien abgerufen werden, ist tief. Das Risiko 
würde sich im Rahmen einer regionalen oder globalen Wirtschafts- und 
Finanzkrise deutlich erhöhen. Im Risikomanagement könnte dieser Punkt 
überwacht werden (z. B. BIP, Verschuldung privater und öffentlicher 
Haushalte, Zinsniveau). 

Hauptrisiko 

Entstehen einer regionalen oder globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. 

Kreditgarantien gegenüber der SNB 
für Darlehen an den IWF 
(780 Millionen Franken)

Sachverhalt 

Die Schweiz beteiligt sich mit Krediten am Treuhandfonds des IWF für ärmere 
Länder (PRGT). Basis dafür bildet das Bundesgesetz über die internationale 
Währungshilfe (SR 941.13). Die SNB finanziert den Beitrag des Bundes. Der 
Bund garantiert der SNB die fristgerechte Rückzahlung der Kredite (inkl. 
Zinszahlungen). Für die Kredite wurden 2011 und 2017 zwei Verpflichtungs-
kredite von insgesamt 1,75 Milliarden Franken eingestellt. Damit können bis 
Ende 2024 Verpflichtungen eingegangen werden. Diese sind bis spätestens 
2034 rückzahlbar. Gegenwärtig können rund 70 Länder auf PRGT-Darlehen 
des IWF Treuhandfonds zurückgreifen. Der Bund hat sich aktuell mit 780 
Millionen Franken verpflichtet. Weitere Darlehen können noch ausgegeben 
werden. 

Aufgrund der Revision des Währungshilfegesetzes (WHG, SR 941.13, in 
Kraft seit 1. November 2017) wurde das EFD ermächtigt, die SNB zu 
beauftragen, dem IWF nach Inkraftsetzung der Änderung des Währungshilfe-
gesetzes eine Kreditlinie von 8,5 Milliarden Franken zu eröffnen. Zu diesem 
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Zweck kann eine entsprechende Vereinbarung mit dem IWF abgeschlossen 
werden. Gemäss Art. 6 Abs. 4 WHG garantiert der Bund der SNB die 
fristgerechte Erfüllung der von ihr abgeschlossenen Vereinbarungen. Per Ende 
2017 wurde die Kreditlinie noch nicht beansprucht. 

Risiko 

Die Überwachung der Risiken liegt in erster Linie beim IWF. IWF-Kredite 
und die Auszahlung von Kredittranchen an Länder unterliegen einer 
Genehmigungspflicht durch den IWF-Exekutivrat. Im IWF-Exekutivrat 
nimmt die Schweiz Einsitz. Die Formulierung der Position der Schweiz wird 
gemeinsam durch das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) 
und die SNB vorgenommen. SIF und SNB prüfen dabei auch die Gesuche von 
Ländern für PRGT-Darlehen sowie die Finanzen von PRGT und IWF 
insgesamt. 

Der IWF ist bis jetzt allen seinen Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern 
seiner Treuhandfonds nachgekommen. Die Nichtbedienung von IWF-Kre-
diten durch ein Schuldnerland hätte einen grossen Reputationsverlust zur 
Folge. Bei diesen Ländern würden dadurch auch Finanzierungen und Hilfs-
zahlungen von Dritten negativ beeinflusst. Ein Kreditausfall bei ei-nem Land 
käme zudem nicht direkt einem Verlust der Schweiz gleich. Ausstände 
gegenüber dem PRGT sind durch ein Reservekonto innerhalb der PRGT bis zu 
rund 50 Prozent abgedeckt. Ein Ausfall könnte im Zusammenhang mit einer 
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise auftreten. Dies wenn die Wahrschein-
lichkeit steigt, dass viele Länder gleichzeitig und über längere Zeit ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen. SIF und SNB beobachten die Situation in 
Bezug auf solche Risiken regelmässig. 

Beurteilung 

Das Risiko, dass der Bund im Zusammenhang mit diesen Garantien wird 
Zahlungen leisten müssen, ist tief. Das Risiko erhöht sich im Rahmen von 
einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich. Im Risikomanage-
ment könnte dieser Punkt überwacht werden (z. B. BIP, Verschuldung 
privater und öffentlicher Haushalte, Zinsniveau). 

Hauptrisiko 

Entstehen einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. 
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Leistungsaushilfe Krankenversiche-
rung (250 Millionen Franken)

Sachverhalt 

Versicherten EU/EFTA-Bürgern wird im Rahmen der Freizügigkeitsabkom-
men der Bezug von Gesundheitsdienstleistungen in der Schweiz erleichtert. 
Die Gemeinsame Einrichtung KVG (GE KVG) übernimmt dabei Kosten der 
Leistungsaushilfe. Sie kann diese anschliessend bei den EU/EFTA-Staaten in 
Rechnung stellen. Damit die GE KVG zur Leistung der Zahlungen genügend 
Mittel zur Verfügung hat, muss sie sich am Kapitalmarkt verschulden. Die 
Zinsen für diese Schulden muss gemäss gesetzlichen Vorgaben der Bund über-
nehmen. Damit die Zinslast möglichst tief bleibt, gibt der Bund für diese Kre-
dite Garantien ab. 
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Risiko 

Schuldner gegenüber der GE KVG sind etwas mehr als 30 EU/EFTA-Staaten. 
Im Allgemeinen kann deshalb von einer guten Bonität und einem geringen 
Ausfallrisiko ausgegangen werden. Dennoch weisen nicht alle Staaten die 
gleiche Bonität auf. Das BAG und das BSV über-wachen zusammen mit der 
GE KVG die Entwicklung der Zahlungsausstände kritischer Staaten. Welche 
Staaten als kritisch gelten, legen sie auf Basis des Länderratings von Moody's 
fest. Die GE KVG erstellt für die Überwachung einen Situationsbericht über 
die offenen Forderungen gegenüber den verschiedenen EU/EFTA-Staaten. 
Das Reporting per 30. September 2017 zeigt, dass von den insgesamt 251 
Millionen Franken offenen Forderungen knapp 13 Millionen Franken fällig 
sind. Kritisch beurteilt werden aktuell die Forderungen gegenüber XXX 
[Name im Bericht geschwärzt, Anmerkung Bund der Steuerzahler]. Mit 
verschiedenen Massnahmen wird versucht, die Werthaltigkeit der For-
derungen zu sichern. Der finanzielle Ausfallbetrag («worst case») beträgt per 
30. September 2017 gem. GE KVG knapp 13 Millionen Franken. 

Damit die Bundesbürgschaft tatsächlich beansprucht würde, müssten die 
Forderungen gegenüber den EU-Staaten in grossem Ausmass ausfallen. 
Basierend auf dem aktuellen Situationsbericht mit einem möglichen Ausfall 
von 13 Millionen Franken erscheint das Risiko einer Bürgschaftsziehung 
momentan gering. Fraglich ist jedoch, welche Auswirkungen eine europa-
weite Verschlechterung der Bonität zahlreicher Staaten zur Folge hätte. Die 
Bonität der einzelnen Länder könnte deshalb im Risikomanagement des Bun-
des überwacht werden. 

Beurteilung 

Das Ausfallrisiko im Zusammenhang mit diesen Bürgschaften ist tief. Das 
Risiko erhöht sich, wenn vermehrt EU-Staaten mit Zahlungsschwierig-
keiten festgestellt würden resp. die Zahlungen tatsächlich nicht mehr 
geleistet würden. Die Bonität der Länder könnte im Risikomanagement 
des Bundes überwacht werden. 

Hauptrisiko 

Entstehen einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. 
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Risikobeurteilung offene Rechts-
fälle – 665 Millionen Franken

Sachverhalt 

Der Bund weist Eventualverbindlichkeiten im Zusammenhang mit offenen 
Rechtsfällen aus. Details zu den einzelnen Positionen finden sich in der Staats-
rechnung 2016, Band 1, Anhang zur Jahresrechnung, Ziffer 63 – weitere 
Erläuterungen. Die einzelnen Fälle sind bei Gericht hängig. Zahlungen müs-
sen geleistet werden, wenn das zuständige Gericht entscheidet, dass der Bund 
diese leisten muss. Jährlich zum Bilanzstichtag muss die Wahrscheinlichkeit 
des Mittelabflusses für jeden offenen Rechtsfall beurteilt werden. Solange der 
Bund davon ausgeht, dass er mit weniger als 50 Prozent Wahrscheinlichkeit 
eine Zahlung wird leisten müssen, werden solche Sachverhalte als Eventual-
verbindlichkeiten ausgewiesen. Wenn der Bund zu mehr als 50 Prozent mit 
einer Zahlung rechnet, ist eine Rückstellung zu bilden. Die Höhe der Rückstel-
lungen für offene Rechtsfälle bildet Bestandteil der jährlichen Abschluss-
prüfung durch die EFK. 
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Risiko 

Der Bund kann auf die Gerichtsurteile keinen Einfluss nehmen. Das Risiko 
oder die Wahrscheinlichkeit, eine Zahlung leisten zu müssen, kann dement-
sprechend nicht beeinflusst werden. Aus diesem Grund werden diese Positio-
nen in diesem Bericht auch nicht ausführlicher thematisiert. Das Risiko einer 
Zahlung wird vom Bund in den einzelnen Fällen aber als tief eingeschätzt. 
Ansonsten hätte eine Rückstellung erfasst werden müssen. 

Beurteilung 

Das Risiko, für die offenen Rechtsfälle Zahlungen leisten zu müssen, wird 
vom Bund als tief eingeschätzt. Wäre die Einschätzung anders, hätte eine 
Rückstellung gebildet werden müssen. Im Bereich der offenen Rechts-
fälle kann die Risikoexposition grundsätzlich nicht beeinflusst werden. 

Hauptrisiko 

Für den Bund negative Gerichtsentscheide. 
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Risikobeurteilung übriger Eventual-
verbindlichkeiten – 538 Mio. Franken 

Mögliche Geldabflüsse im 
Liegenschaftsbereich 

Sachverhalt 

Die Eventualverbindlichkeiten stehen im Zusammenhang mit möglichen 
Mittelabflüssen für die Bereinigung von Altlasten und Lärmsanierungen. Die 
Kosten werden erst zuverlässig geschätzt, wenn konkrete Sanierungsprojekte 
bestehen. Danach werden Rückstellungen bilanziert. Bis zur Erarbeitung von 
konkreten Projekten bleiben diese Risiken in den Eventualverbindlichkeiten. 
Es ist unklar, wann die Verpflichtungen tatsächlich übernommen werden 
müssen. 

Risiko 

Die Kosten für die Altlastenbereinigung und Lärmsanierungen müssen in 
konkreten Fällen zumindest anteilsmässig übernommen werden. Es besteht 
also eine hohe Eintretenswahrscheinlichkeit. Die Kosten werden aber verteilt 
über die Jahre und auf verschiedene Projekte anfallen. Die Bundesrechnung 
dürfte deshalb jährlich nicht erheblich beeinflusst werden. Zudem werden die 
Projekte bei ihrem Anfall budgetier- und auch planbar. 

Beurteilung 

Das Schadensausmass eines einzelnen Falles ist mittel, die Eintretens-
wahrscheinlichkeit aber hoch. Die Belastung der Bundesrechnung erfolgt 
voraussichtlich verteilt über mehrere Jahre. 

Hauptrisiko 

Politische Entscheidungen zur Sanierung und Gesetzesänderungen sowie 
Sicherstellung der Gesetzeskonformität. 
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Personalvorsorge Eurocontrol 
– 111 Millionen Franken 

Sachverhalt 

Die europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (Eurocontrol) dient 
der zentralen Koordination der Luftverkehrskontrolle in Europa. Eurocontrol 
hat rund 1900 Mitarbeitende in vier europäischen Ländern. Die Schweiz ist 
Mitglied bei der Eurocontrol und muss deshalb einen Teil der Kosten über-
nehmen (rund 2 Prozent der Gesamtkosten). 

Eurocontrol erstellt ihre Jahresrechnung nach den International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Danach sind Personalvorsorgeverpflichtungen 
zu Gunsten der Mitarbeitenden als Rückstellungen zu erfassen. Total bilan-
ziert die Eurocontrol diesbezüglich Rückstellungen in der Höhe von 5,3 Mil-
liarden Euro (per 31.12.2016). Ein Teil dieser Verpflichtung ist von den Mit-
gliedstaaten effektiv beizubringen (698 Milionen Euro). Nach Abzug dieses 
Amortisationsbeitrages beträgt die Rückstellung der Eurocontrol 4,6 Milliar-
den Euro. 111 Millionen Franken oder 2,3 Prozent davon ergeben die Even-
tualverbindlichkeit des Bundes. 

Risiko 

Es handelt sich grundsätzlich um die Personalvorsorgeverbindlichkeit der 
Eurocontrol gegenüber ihren Mitarbeitenden. Diese ist nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen berechnet. Normalerweise kommt es bei sol-
chen Personalvorsorgeverbindlichkeiten nicht zu direkten Zahlungen durch 
die Mitgliedstaaten. Möglich sind Zahlungen, wenn die Pensionskasse der 
Eurocontrol in finanzielle Schwierigkeiten geraten würde und ihre zuge-
sicherten Leistungen nicht mehr erbringen könnte. Das Risiko, dass der Bund 
hier eine Zahlung wird leisten müssen, ist gegenwärtig gering. 

Beurteilung 

Die jährliche Neuberechnung der Rückstellung bei der Eurocontrol beein-
flusst den Kostenanteil des Bundes und die Höhe der Eventualverbind-
lichkeit. Das Risiko, dass im Zusammenhang mit den Personalvorsorge-
verbindlichkeiten der Eurocontrol tatsächlich Zahlungen geleistet werden 
müssen, wird als tief eingeschätzt. 
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Hauptrisiko 

Finanzielle Schwierigkeiten der Pensionskasse Eurocontrol. 
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Weitere analysierte Sachverhalte 

Vorsorgewerk PUBLICA 

Sachverhalt 

Bei der Ausfinanzierung des Vorsorgewerkes PUBLICA im 2003 wurde die 
Rückstellung zur Langlebigkeit nicht auf den aktuellsten technischen Grund-
lagen berechnet. Beim Vorsorgewerk Bund besteht deshalb eine Deckungs-
lücke in der Höhe von 320 Millionen Franken. Der Bundesrat hat diese 
Deckungslücke mit einem Bundesratsbeschluss am 18. Mai 2011 akzeptiert. 

Im Rahmen der Personalvorsorgeverbindlichkeiten des Bundes (rund 12 Mil-
liarden Franken) ist auch diese Verpflichtung bilanziert. Im Falle einer Unter-
deckung des Vorsorgewerkes Bund wird der Bundesrat den eidgenössischen 
Räten die Mittel zur Schliessung dieser Deckungslücke beantragen. 

Risiko 

Wenn der Deckungsgrad des Vorsorgewerkes Bund unter 100 Prozent liegt, 
muss die Zahlung an das Vorsorgewerk Bund geleistet resp. vorgängig bei den 
eidgenössischen Räten beantragt werden. Die EFK erfragt jährlich den 
Deckungsgrad. Das Risiko, dass diese Einlage geleistet werden muss, ist hoch. 

Beurteilung 

Die Eintretenswahrscheinlichkeit dieses Risikos ist hoch. Aufgrund der 
Situation an den Finanzmärkten und der vereinbarten Leistungen nehmen 
die Deckungsgrade zumeist ab. Momentan liegt der Deckungsgrad noch 
über 100 Prozent. 

Hauptrisiko 

Der Deckungsgrad des Vorsorgewerkes Bund fällt unter 100 Prozent. Ur-
sachen: Anhaltend tiefes Zinsumfeld, zugesicherte Leistungen und/oder 
negative Entwicklung am Kapitalmarkt. 
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Regionalpolitik 

Sachverhalt 

In der Schweiz gibt es vier vom SECO anerkannte Bürgschaftsgenossen-
schaften. Diese fördern entwicklungsfähige Klein- und Mittelunternehmen 
(KMU) durch die Gewährung von Bürgschaften. Die Bürgschaften sollen den 
KMU die Aufnahme von Bankdarlehen erleichtern. Grundlage für diese 
Tätigkeit ist das Bundesgesetz über die Finanzhilfen an gewerbeorientierte 
Bürgschaftsorganisationen (SR 951.25). Der Bund selber vergibt keine Bürg-
schaften. Er übernimmt aber 65 Prozent der Verluste, die den Bürgschafts-
genossenschaften in ihrem Bürgschaftsgeschäft entstanden sind. 

Risiko 

Der maximale Kreditrahmen pro verbürgtes Darlehen beträgt 500’000 Fran-
ken. Im Vergleich zum Bürgschaftsvolumen von rund 160 Millionen Franken 
ist dies eine relativ kleine Summe. Dadurch entsteht eine gute Risikodiversifi-
kation. Der Bund hat für das Ausfallsrisiko bei diesen Bürgschaften eine 
Rückstellung in der Höhe von 20 Millionen Franken eingebucht. Diese dürfte 
den Risiken angepasst sein und der bestmöglichen Schätzung entsprechen. 
Die Höhe der Rückstellung wird jährlich geprüft. 

Beurteilung 

Das Ausfallrisiko ist tief. Kleinere Verluste müssen jährlich übernommen 
werden. Diese entstehen aufgrund der Natur dieses Geschäftes. Es ist aber 
nicht mit wesentlichen Ausfällen zu rechnen, die die Höhe der Rückstel-
lung deutlich übersteigen würden. Diese könnte sich aber aufgrund einer 
Finanz- und Wirtschaftskrise ergeben. 

Hauptrisiko 

Entstehen einer Finanz- und Wirtschaftskrise. 



Heimfallrisiken Immobilien aus Miet-
verhältnissen der Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL) 

Sachverhalt 

Die EPFL hat die beiden einfachen Gesellschaften «Société pour le Quartier 
de l'Innovation de l'EPFL–SQIE» und «Société pour le Quartier Nord de 
l'EPFL–SQNE» unter ihrer Kontrolle. Diese Gesellschaften haben Finanzie-
rungsverträge zum Bau des «Quartier de l'Innovation de l'EPFL» und des 
«Quartier Nord de l'EPFL» abgeschlossen. Die erstellten «Quartier» werden 
im Rahmen eines Finanzierungsleasings von den Gesellschaften gemietet und 
betrieben. Beide Verträge beinhalten Heimfallklauseln. 

Risiko 

Für den Bund besteht das Risiko, dass er (in frühestens 30 Jahren nach Inbe-
triebnahme) die beiden «Quartiers» zu bereits festgelegten Preisen überneh-
men muss. Dieser Preis liegt bei 79 Prozent des Anschaffungswertes. Er ist 
gebunden an den Landesindex der Konsumentenpreise. Der vereinbarte Über-
nahmepreis wird aus heutiger Betrachtungsweise deutlich über dem dann 
realisierbaren Marktwert liegen. Momentan ist noch nicht geklärt, wie dieser 
Sachverhalt in der Bundesrechnung unter Berücksichtigung der geltenden 
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Rechnungslegungsnormen abgebildet werden kann. Zu viele Variablen kön-
nen den Entscheid noch beeinflussen. Eine Neustrukturierung der Finanzie-
rung respektive eine vorzeitige Sanierung durch den Bund und den ETH-
Bereich im Rahmen einer politischen Entscheidungsfindung kann hier mass-
gebenden Einfluss haben. 

Beurteilung 

Es ist schwierig, die geltenden Bedingungen abzuschätzen, die letztlich 
zum Entscheid führen, ob der Heimfall eintritt oder nicht. Aus heutiger 
Perspektive wird aber für die Rechnungslegung davon ausgegangen, dass 
der Bund in etwa 25 Jahren die beiden «Quartiers» zu einem überhöhten 
Preis (rund 200 Millionen Franken zu hoch) wird übernehmen müssen. 

Hauptrisiko 

Entwicklung auf dem Immobilienmarkt und politische Entscheidungen. 

Stiftung Switzerland Innovation

Sachverhalt 

Die Schweiz unterstützt die Schaffung eines Schweizerischen Innovations-
parks (Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation, 
FIFG, SR 420.1). Für die Errichtung des Innovationsparks wurde die Stiftung 
«Switzerland Innovation» (nachfolgend Stiftung) gegründet. Der Bund unter-
stützt diese Stiftung nicht mit direkten Finanzierungen, aber beispielsweise 
mit der Abgabe von Bürgschaften. Ein Zusatzvertrag regelt die Details des 
Bürgschaftswesens. Der Bundesrat und die Stiftung haben diesen abgeschlos-
sen. Ziel ist es, Innovationsvorhaben mit günstigen Konditionen für zweck-
gebundene Darlehen zu fördern. Dabei können nur Darlehen verbürgt werden, 
die der Realisierung von Forschungsinfrastrukturen, technologischen Platt-
formen oder technischen Einrichtungen an den Standorten dienen. Der Bund 
hat für solche Bürgschaften momentan 150 Millionen Franken freigegeben. 
Bis jetzt wurden keine Bürgschaften vergeben. In einer Leistungsverein-
barung zwischen dem SBFI und der Stiftung ist geregelt, dass die Stiftung für 
die Risikobeurteilung und die Überwachung der Bürgschaften zuständig ist. 
Das SBFI entscheidet über die Vergabe. 
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Risiko 

Die Risiken sind durch die Vergabekriterien eingeschränkt. Maximal 25 Pro-
zent der möglichen Bürgschaften dürfen auf einen Standortträger oder deren 
Tochterunternehmen vergeben werden. Eine Bürgschaft darf höchstens 30 
Millionen Franken betragen. Dadurch entsteht eine Risikodiversifikation. Die 
Bürgschaftssumme darf weiter höchsten 80 Prozent der Finanzierungssumme 
betragen und die Laufzeit ist auf 10 Jahre beschränkt. Für die Überwachung 
der Bürgschaften ist die Stiftung zuständig. Sie erhält dazu jährlich verschie-
dene Unterlagen der Bürgschaftsnehmer. Diese ermöglichen die Beurteilung 
der finanziellen Situation. Das SBFI erhält den Abschluss der Stiftung. 
Investitionen in Innovationsvorhaben sind grundsätzlich risikobehaftet. Es ist 
im Voraus nicht abschätzbar, ob eine In-vestition den gewünschten Erfolg 
bringt. Entscheidend ist der wirtschaftliche Erfolg der geförderten Institution. 

Beurteilung 

Die Ausfallrisiken des Bundes werden als mittel eingeschätzt. Dies vorab 
auch aufgrund der geplanten Risikodiversifikation auf verschiedene 
Bürgschaftsnehmer. Die eigentliche Risikoüberwachung liegt bei der Stif-
tung. Der Bund sieht aber alle geplanten Bürgschaftsvereinbarungen und 
entscheidet über deren Vergabe. Die Zuständigkeiten sind klar geregelt. 
Momentan besteht noch kein Risiko, da noch keine Bürgschaftsverpflich-
tungen bestehen. 

Hauptrisiko 

Wirtschaftlicher Erfolg der Bürgschaftsnehmer und deren Innovationen. 
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Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen

Der Bund ist in zahlreichen Bereichen durch die Vergabe von Bürgschaften, 
Garantien oder gleichgelagerten Sachverhalten finanziellen Risiken aus-
gesetzt. 

Die Prüfung zeigt auf, dass bei Sachverhalten in Höhe von 1099 Millionen 
Franken (5 Prozent) im aktuellen Umfeld eine hohe Eintretenswahrscheinlich-
keit der Risiken besteht. Bei Sachverhalten in Höhe von 4022 Millionen 
Franken (20 %) wird die Eintretenswahrscheinlichkeit mit mittel eingestuft, 
bei der Mehrzahl der Sachverhalte (14‘957 Millionen Franken / 75 Prozent) 
mit tief. 

Im Zusammenhang mit Bürgschaften und Garantien geht der Bund das inhä-
rente Ausfallrisiko direkt bei Vertragsunterzeichnung ein. Ab 1. Januar 2018 
sind solche Verträge ab 100’000 Franken durch zwei Personen zu unterschrei-
ben. Diese Anpassung im Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz 
(RVOG, SR 172.010) hat sich aus einer Empfehlung der EFK ergeben. Wichtig 
ist, die zukünftigen möglichen Ausfallrisiken («worst case») bereits vor 
Vertragsunterzeichnung abzuschätzen. Bei hohen inhärenten Risiken sollten 
diese Instrumente nicht zu exzessiv verwendet werden. Zudem ist zu berück-
sichtigen, dass sich die Risikosituation bei langjährigen Geschäften über die 
Zeitachse betrachtet auch vollständig verändern kann. Inhärente Risiken aus 
diesen Geschäften sind regelmässig zu überwachen. Dabei sind einerseits die 
Eintretenswahrscheinlichkeit und andererseits das Schadensausmass zu beur-
teilen. Bei Bedarf sind Massnahmen zu ergreifen, um einen drohenden Scha-
den zu minimieren. 

Das Hauptrisiko liegt bei der lokalen und globalen Entwicklung der Wirtschaft 
und der Finanzmärkte. Weitere Risiken sind politische Entscheidungen sowie 
nicht beeinflussbare Entscheide der Justiz. 

Nachfolgend werden die verschiedenen Positionen nach Eintretenswahr-
scheinlichkeit getrennt tabellarisch aufgeführt.



Sachverhalte mit hohem Eintretensrisiko und hohem Schadensausmass 

Bei einzelnen Gegebenheiten besteht aktuell ein hohes Ausfallrisiko. Dieses 
ergibt sich vorab durch die aktuelle Marktsituation: 

In Bezug auf die obige Tabelle ist festzuhalten, 

! dass die 320 Millionen Franken im Zusammenhang mit dem Vorsorgewerk 
PUBLICA in den Personalvorsorgeverpflichtungen enthalten und somit 
passiviert sind; 

! dass im Zusammenhang mit den Bürgschaften Hochseeschifffahrt die 
Bildung von Rückstellungen für den Abschluss per 31. Dezember 2017 
erwartet wird. Der genaue Betrag ist momentan noch nicht verlässlich 
schätzbar; 

! dass die Verpflichtung für den Heimfall der Immobilien aus Miet-
verhältnissen EPFL über 200 Millionen Franken einer heutigen Schätzung 
entspricht. Der Schaden wird voraussichtlich erst in rund 25 Jahren 
eintreten. Bis dahin können noch die heutigen Einschätzungen durch 
verschiedene Variablen überholt werden. Wie dieses Risiko in der 
Bundesrechnung abzubilden ist, wird im Moment noch geklärt. Zumindest 
ist von einer finanziellen Zusicherung für den Übernahmepreis bei Heim-
fall auszugehen. 

Mit der Bildung von Rückstellungen werden die hohen Ausfallrisiken in Über-
einstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen in der Bundesrechnung 
berücksichtigt. 
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lichkeit
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Hauptrisiko

Bürgschaften 
Hochseeschifffahrt

Vorsorgewerk PUBLICA

Heimfallrisiken Immobilien 
aus Mietverhältnissen 
EPFL

579

320

200

hoch

hoch

hoch

hoch

hoch

hoch

Aktuelles 
Marktumfeld

Aktuelles 
Marktumfeld

Entwicklungen auf 
dem Immobilien-
markt und auf der 
politischer Ebene



32

Sachverhalte mit mittlerem Eintretensrisiko aber tiefem Schadensaus-
mass 

Es existieren Vereinbarungen, bei denen aktuell ein mittleres Ausfallrisiko 
besteht. Das Schadensausmass wird als tief eingeschätzt. 

Diese Einschätzung basiert auf unterschiedlichen Faktoren: 

! Beim Liegenschaftsbereich besteht meist noch ein Verhandlungsspielraum 
bezüglich der Höhe der effektiven Kosten. Zudem werden nicht alle 
Risiken im gleichen Jahr eintreten. Zuerst müssen konkrete «Sanierungs-
projekte» erarbeitet werden. Dadurch wird der Schaden auf budgetierbar. 

! Bei der Pflichtlagerhaltung bestehen Pfandrechte. Damit sollte der Verlust 
ausgeglichen werden können. Wichtig ist in diesen Bereichen, vorab bei 
der Regionalpolitik, eine Beobachtung der Marktentwicklung. Verwerfun-
gen auf den Finanzmärkten könnten trotz Risikodiversifikation zu umfas-
senden Verlusten führen. 

! Bei der Stiftung Switzerland Innovation wurden im Moment noch keine 
Bürgschaften eingegangen. Die geplante Risikodiversifikation sollte das 
Schadensausmass zukünftig verringern. 

Mio. CHF Eintretens-
wahrschein-
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Schadens-
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Hauptrisiko

Liegenschaftsbereich

Pflichtlagerhaltung

Stiftung Switzerland 
Innovation

427

317

0

mittel

mittel

mittel

tief

tief

tief

Politische 
Entscheidungen

Wirt. Situation der 
Pflichtlager

Wirt. Erfolg bei 
Innovationen
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Sachverhalt mit mittlerem Eintretensrisiko aber hohem Schadens-
ausmass 

Es existiert ein Bereich, bei dem aktuell ein mittleres Ausfallrisiko besteht. 
Das Schadensausmass wird hingegen als hoch eingeschätzt. 

Massgebend ist hier die Entwicklung auf dem schweizerischen Immobilien-
markt, welche ihrerseits wesentlich von der allgemeinen Entwicklung der 
Finanz- und Wirtschaftssituation abhängt (Zinsänderungsrisiko, Konjunktur). 

Mio. CHF Eintretens-
wahrschein-

lichkeit

Schadens-
ausmass

Hauptrisiko

Sozialer Wohnungsbau 3258 mittel hoch Allgemeine 
Finanz- und Wirt-
schaftssituation
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Sachverhalte mit tiefem Eintretensrisiko aber hohem Schadensausmass 

In einzelnen Fällen steht der Bund einem mittleren bis hohen Schadensa-
usmass gegenüber (total rund 14,3 Milliarden Franken). Bei diesen Fällen 
wird das Ausfallrisiko momentan als tief eingeschätzt: 

Bei diesen Sachverhalten basiert das momentan als tief beurteilte Ausfall-
risiko auf makro-ökonomischen Gegebenheiten oder auf gesetzlichen Grund-
lagen und Rahmenbedingungen. Globale Verwerfungen auf den Finanzmärk-
ten oder Änderungen von gesetzlichen Rahmenbedingungen könnten diese 
Einschätzung massgeblich ändern. In diesen Fällen ist die Beobachtung von 
makroökonomischen und politischen Risikoindikatoren zentral. 

Es handelt sich beispielsweise um geplante Gesetzesänderungen und ihre 
Auswirkungen, generelle Entwicklungen auf dem schweizerischen Immobi-
lienmarkt, beim Zinsniveau, bei der Verschuldung privater und öffentlicher 
Haushalte, beim BIP-Wachstum. Die Risikoindikatoren könnten anzeigen, 
wann sich die Grundlagen/Rahmenbedingungen in diesen Bereichen nach-
haltig verändern. Diese Risikoindikatoren könnten in einem strategischen 
Risikomanagement des Bundes geführt werden. Anschliessend wären die Ent-
wicklungen und deren Auswirkungen auf die «Geschäftsbereiche» des Bun-
des zu beurteilen. 

Mio. CHF Eintretens-
wahrschein-

lichkeit

Schadens-
ausmass

Hauptrisiko

EUROFIMA

Staatsgarantien KTU

Garantiekapitalien 
Entwicklungsbanken

Kreditgarantie gegenüber 
der SNB

Leistungsaushilfe 
Krankenversicherung 

Personalvorsorge 
Eurocontrol

2837

2020

8297

780

250

111

tief

tief

tief

tief

tief

tief

hoch

hoch

hoch

hoch

mittel

mittel
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Andere Sachverhalte

Zwei Sachverhalte werden nachfolgend separat aufgeführt: 

Der Ausgang von offenen Rechtsfällen kann nicht beeinflusst werden. Das 
Risiko eines negativen Urteils für den Bund wird als tief eingeschätzt. Würde 
ein negatives Urteil mit mehr als 50 Prozent erwartet, müsste eine Rückstel-
lung gebildet werden. 

Bei der Regionalpolitik müssen immer wieder kleinere Zahlungen geleistet 
werden. Es handelt sich dabei aber nicht um Bürgschaftszahlungen, sondern 
um Verlustübernahmen. Das Risiko wird durch eine Rückstellung von 20 Mil-
lionen Franken in der Bundesrechnung berücksichtigt. Zudem sind die erwar-
teten Ausfallzahlungen im Finanzplan sowie im Voranschlag enthalten. 

Mio. CHF Eintretens-
wahrschein-

lichkeit

Schadens-
ausmass

Hauptrisiko

Offene Rechtsfälle

Regionalpolitik

665

20

tief

mittel

mittel

tief

Keine direkte 
Beeinflussung 

möglich

Allg. Finanz- und 
Wirtschafts-

situation
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Übersicht

EUROFIMA
Sozialer Wohnungsbau
Staatsgarantien für KTU
Wirtschaftliche Landesversorgung
   (davon Hochseeschifffahrt: 579 Mio. CHF)
   (davon Pflichtlagerhaltung: 317 Mio. CHF)
Bürgschaften per 1.1.2017

2834
3258
2020
896

9008

Mio. CHF
Mio. CHF
Mio. CHF
Mio. CHF

Mio. CHF

Garantiekapitalien Entwicklungsbanken
Kreditgarantien gegenüber der SNB
Leistungsaushilfe Krankenversicherung
Garantieverpflichtungen per 1.1.2017

8297
780
250

9327

Mio. CHF
Mio. CHF
Mio. CHF
Mio. CHF

Liegenschaftsbereich
Personalvorsorge Eurocontrol 
Übrige Eventualverpflichtungen per 1.1.2017

427
111
538

Mio. CHF
Mio. CHF
Mio. CHF

Vorsorgewerk PUBLICA
Regionalpolitik
Heimfallrisiken Immobilien a. Mietverhältnis EPFL
Stiftung Switzerland Innovation
Weitere analysierte Sachverhalte per 1.1.2017

320
20
0
0

340

Mio. CHF
Mio. CHF
Mio. CHF
Mio. CHF
Mio. CHF
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Anhang 1: Abkürzungen 

BAV

BIP

BWL

BWO

CHF

EDA

EFK

EFTA

EGW

EPFL

EU

GE KVG

IFRS

IWF

KMU

KTU

PRGT

SBB

SECO

SIF

SNB

SR

WFG

Bundesamt für Verkehr

Bruttoinlandprodukt

Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Bundesamt für Wohnungswesen

Schweizer Franken

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Eidgenössische Finanzkontrolle

Europäische Freihandelsassoziation

Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Europäische Union

Gemeinsame Einrichtung Krankenversicherungsgesetz

Internationale Financial Reporting Standards

Internationaler Währungsfonds

Klein- und Mittelunternehmen

Konzessionierte Transportunternehmen

Poverty Reduction and Growth Trust

Schweizerische Bundesbahnen

Staatssekretariat für Wirtschaft

Staatssekretartiat für internationale Finanzfragen

Schweizerische Nationalbank

Systematische Rechtssammlung

Wohnbauförderungsgesetz
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